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Verzeichnis der Vorlesungen der Forstschule am eidgenössischen

Polytechnikum in Zürich im Sommersemester 1888.

7. JaAresAwrs.

Mathematik mit Uebungen 4 Stunden, Experimentalphysik mit
Repetitorien 5 Stunden, Meteorologie 2 Stunden, Organische Chemie

mit Repetitorien 4 Stunden, Spezielle Botanik 4 Stunden, Botanische

Exkursionen '/b Tag, Pétrographie 3 Stunden, Planzeichnen 2 Stunden,

Uebungen im Laboratorium 8 Stunden, Mikroskopische Uebungen
2 Stunden.

//. JuAresÄaws.

Bodenkunde 2 Stunden, Forstliches Verhalten der Holzarten
4 Stunden, Holzertrags- und Zuwachslchre 3 Stunden, Topographie
3 Stunden, Planzeichnen 2 Stunden, Peldmessen 1 Tag, Allgemeine
Rechtslehre 3 Stunden, Exkursionen und Uebungen 1 Tag, Pflanzen-

physiologie 2 Stunden.

777. ./«/»Y;.S7iws.

Strassen- und Wasserbau 2 Stunden, Statik und Waldwerth-

berechnung 3 Stunden, Forstbenutzung und Technologie 4 Stunden,
Geschäftskunde 3 Stunden, Forstliche Gesetzgebung 2 Stunden, Ex-
kursionen und Uebungen 1 Tag, Grundzüge der Landwirtschaft
2 Stunden.

Das Sommersemester beginnt am 10. April.

Samenpreise der schweizerischen Waldsainen-Klenganstalt in Zernetz

(Joh. Duschletta & Cie.).
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Wir halten auch Samen der übrigen an bauwürdigen Holzarten
auf Lager.
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Aufträge von wenigstens 5 /cgr liefern wir franko jeder Schwei-

zerischen Poststation. — Unter 5 % erfolgt Portozuschlag. — Ter-
packung frei. — Zahlung innert 30 Tagen nach Empfang der Waare. —
20 Tage nach Empfang der Waare können Reklamationen nicht

berücksichtigt werden. — Unsere Samenarten werden jährlich von
der Tit. schweizerischen Samenkontrolstation in Zürich geprüft und
das Resultat bekannt gemacht; überdies hat jeder Abnehmer das

Recht auf kostenfreie Nachuntersuchung.

Forstmeister A. F. Glörsen in Vossewangen (Norwegen) machte

der Redaktion die Mittheilung, dass cfte Stoate/orsto«*-
ma/tun^ in den westlichen Küstengegenden Waldsamen sammeln Hess

von Bäumen, welche von Stürmen, Kälte und Krankheiten (Schütte)
wenig leiden, und' Kiefernsamen zu 6 Kronen Fr. 8. 40, Fichten-
samen zu 2 Kronen Fr. 2. 80 per Kilo abgebe.

Weltansstellung 1889 in Paris. (Mitgetheilt vom schweizerischen

Generalkommissariat in Zürich.) Nachdem die h. Bundesversammlung
die offizielle Betheiligung der Schweiz an der im Jahre 1889 in Paris
stattfindenden Weltausstellung beschlossen hat, werden hiemit alle
Interessenten eingeladen, sich bis zum 15. Marz 1888 5ct° cfem

scAioefzenscAen GeneraZkommman'ai i« ZwWcA anzumelden. Letzteres
versendet zu diesem Zwecke an die Gesuchsteller ein an alle in Frage
kommenden Kreise gerichtetes Einladungsschreiben zur Betheiligung,
das allein gültige Anmeldformular, sowie die übrigen nothwendigen
Drucksachen. Es wird bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass die Aus-

Stellungskorrespondenz im Inlande Portofreiheit geniesst.
Alle Diejenigen, welche Ende vergangenen Jahres sich beim

Vorort des schweizerischen Handels- und Industrievereins provisorisch
angemeldet haben, werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie dem

Generalkommissariat dennoch eine definitive Betheiligungserklärung
einreichen müssen, sofern sie wirklich auszustellen gedenken.

Adresse der Redaktion : Professor El. Landolt, Zürich.
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